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Nach langen Verhandlungen haben sich die europäischen Gesetzgeber, das Europäische Parlament (EP) und der Rat der EU

(ER) am Abend des 8.12.2023 auf das Gesetz über die Künstliche Intelligenz (KI) politisch geeinigt (vgl. PM EU-Kommission –

Vertretung in Deutschland – vom 9.12.2023). „Künstliche Intelligenz verändert schon heute unseren Alltag. Und das ist erst

der Anfang. Klug und breit eingesetzt, verspricht KI enorme Vorteile für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Daher begrüße

ich die heutige politische Einigung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Rechtsakt zur Künstlichen Intelli-

genz sehr“, sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Die Präsidentin betonte weiter: „Das EU-

Gesetz über die Künstliche Intelligenz ist der erste umfassende Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz weltweit. Dies ist also

ein historischer Moment. Mit dem KI-Gesetz werden die europäischen Werte in eine neue Ära überführt. Durch die Konzen-

tration der Regulierung auf erkennbare Risiken wird die heutige Einigung eine verantwortungsvolle Innovation in Europa

fördern. Indem sie die Sicherheit und die Grundrechte von Menschen und Unternehmen garantiert, wird sie die Entwicklung,

den Einsatz und die Einführung vertrauenswürdiger KI in der EU unterstützen. Unser KI-Gesetz wird einen wesentlichen Bei-

trag zur Entwicklung globaler Regeln und Grundsätze für menschenzentrierte KI leisten.“ – Vgl. hierzu im Einzelnen auch die

Meldung auf S. 2946.

Uta Wichering,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH: SCHUFA – Scoring als von DSGVO

grundsätzlich verbotene „automatisierte

Entscheidung im Einzelfall“

Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-

nung) ist dahin auszulegen, dass eine „automati-

sierte Entscheidung im Einzelfall“ im Sinne dieser

Bestimmung vorliegt, wenn ein auf personenbe-

zogene Daten zu einer Person gestützter Wahr-

scheinlichkeitswert in Bezug auf deren Fähigkeit

zur Erfüllung künftiger Zahlungsverpflichtungen

durch eine Wirtschaftsauskunftei automatisiert

erstellt wird, sofern von diesem Wahrscheinlich-

keitswert maßgeblich abhängt, ob ein Dritter,

dem dieser Wahrscheinlichkeitswert übermittelt

wird, ein Vertragsverhältnis mit dieser Person be-

gründet, durchführt oder beendet.

EuGH, Urteil vom 7.12.2023 – C-634/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2945-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: SCHUFA – Keine längere Speicher-

dauer über die Dauer im öffentlichen Insol-

venzregister hinaus

1. Art. 78 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/679

des Europäischen Parlaments und des Rates vom

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord-

nung) ist dahin auszulegen, dass ein rechtsver-

bindlicherBeschlusseinerAufsichtsbehördeeiner

vollständigen inhaltlichenÜberprüfungdurch ein

Gerichtunterliegt.

2. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2016/

679 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1

Buchst. f dieser Verordnung ist dahin auszule-

gen, dass er einer Praxis privater Wirtschaftsaus-

kunfteien entgegensteht, die darin besteht, in

ihren eigenen Datenbanken aus einem öffentli-

chen Register stammende Informationen über

die Erteilung einer Restschuldbefreiung zuguns-

ten natürlicher Personen zum Zweck der Liefe-

rung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit

dieser Personen für einen Zeitraum zu speichern,

der über die Speicherdauer der Daten im öffent-

lichen Register hinausgeht.

3. Art. 17 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2016/

679 ist dahin auszulegen, dass die betroffene Per-

son das Recht hat, vom Verantwortlichen die un-

verzügliche Löschung der sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten zu verlangen, wenn sie

gemäß Art. 21 Abs. 1 dieser Verordnung Wider-

spruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine

zwingenden schutzwürdigen Gründe vorliegen,

die ausnahmsweise die betreffende Verarbeitung

rechtfertigen.

4. Art. 17 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung 2016/

679 ist dahin auszulegen, dass der Verantwortli-

che verpflichtet ist, personenbezogene Daten,

die unrechtmäßig verarbeitet wurden, unverzüg-

lich zu löschen.

EuGH, Urteil vom 7.12.2023 – C-26/22, C-64/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2945-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Notarstelle – Inhaberwechsel kann

als Unternehmensübergang angesehen

werden

Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2001/23/EG des Ra-

tes vom 12. März 2001 zur Angleichung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitneh-

mer beim Übergang von Unternehmen, Betrie-

ben oder Unternehmens- oder Betriebsteilen

ist dahin auszulegen, dass diese Richtlinie auf

einen Fall, in dem ein Notar, der Beamter und

privater Arbeitgeber der im Notariat beschäf-

tigten Arbeitnehmer ist, den früheren Inhaber

einer Notarstelle in seinem Amt ablöst, die Ur-

kundenrolle sowie einen wesentlichen Teil des

bei seinem Vorgänger beschäftigten Personals

übernimmt und dieselbe Tätigkeit in densel-

ben Räumlichkeiten und mit derselben Aus-

stattung ausübt, anwendbar ist, sofern die

Identität dieses Notariats gewahrt bleibt, wo-

bei es Sache des vorlegenden Gerichts ist, dies

unter Berücksichtigung aller relevanten Um-

stände festzustellen.

EuGH, Urteil vom 16.11.2023 – C-583/21 bis

C-586/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2945-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Terra Greca – Erfolgreiche Nichtzulas-

sungsbeschwerde wegen Verletzung des

Verfahrensgrundrechts auf Gewährung

rechtlichen Gehörs

1. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verpflich-

tet das Gericht, die Ausführungen der Prozess-

beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Er-

wägung zu ziehen. Damit in engem Zusam-

menhang steht das ebenfalls aus Art. 103

Abs. 1 GG folgende Verbot von „Überra-

schungsentscheidungen“. Von einer solchen ist

auszugehen, wenn sich eine Entscheidung

ohne vorherigen Hinweis des Gerichts auf einen

Gesichtspunkt stützt, mit dem auch ein gewis-

senhafter und kundiger Prozessbeteiligter nicht

zu rechnen brauchte (BVerfG, 13.02.2019 –

2 BvR 633/16, juris Rn. 24 m. w. N.). Die grund-

rechtliche Gewährleistung des rechtlichen Ge-

hörs vor Gericht schützt dabei auch das Ver-

trauen der in erster Instanz siegreichen Partei

darauf, vom Berufungsgericht rechtzeitig einen

Hinweis zu erhalten, wenn dieses in einem ent-

scheidungserheblichen Punkt der Vorinstanz

nicht folgen will und aufgrund seiner abwei-
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